




Regelmäßige Auktionen
 im Mai und November

 (Annahmeschluss ca. 8 Wochen vor der Auktion)

Weitere Annahmestellen:
aix-phila-shop  ·  friedensstraße 10  ·  41564 kaarst  ·  tel. 02131/3687130  ·  fax  02131/3687132  ·  info@aixphila.de

briefmarkenhaus saarphila  ·  st. johanner str. 45  ·  66111 saarbrücken  ·  tel. 0681/47662  ·  fax 0681/45313  ·  info@saarphila.com 

E I N L I E F E R U N G S B E D I N G U N G E N
Der Auftraggeber beauftragt die Firma AIX-PHILA Briefmarken GmbH, 52062 Aachen, Lothringerstr. 13, durch die Ver-
steigerer Hinrich Osterloh bzw. Stefan Jopke die zu verzeichnenden Gegenstände in freiwilliger Versteigerung zum Höchst-
angebot zu verkaufen.
Sämtliche Gegenstände sind mein/unser unbeschränktes Eigentum, unterliegen meiner/unserer alleinigen Verfügung und 
sind weder mit einem Pfandrecht noch mit einem sonstigen Recht Dritter belastet.
Für die Auftragserteilung gelten folgende Konditionen: Die gemachten Angaben hinsichtlich der Qualität, Katalogwert, 
Michelnummern, Stückzahl etc. sind für den Versteigerer stets ohne Obligo. Vom Versteigerer in den Versteigerungs-Ka-
talog übernommene Angaben können bis zur Versteigerung geändert werden, falls sich diese als falsch herausstellen.
Für die Ausführung der Versteigerung zahlt der Auftraggeber der AIX-PHILA Briefmarken GmbH eine Provision von 20 % 
des Verkaufserlöses (Zuschlagssumme), bei großen Einlieferungen bestehen Sonderkonditionen. Eventuell anfallende Prüf-
gebühren gehen zu Lasten des Einlieferers. Die Einlieferung ist mit dem Ausrufwert versichert. 
Provision und die eventuell anfallende Prüfgebühr unterliegen der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Schadensersatzansprüche gegen den Versteigerer, sei es aus unerlaubter Handlung, aus Verzug, Unmöglichkeit der Lei-
stung, positiver Vertragsverletzung oder Verschulden bei Vertragsabschluß sind ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht 
durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln verursacht worden ist.
Die Ausrufpreise können vom Einlieferer vorgeschlagen werden. Hat er sie nicht limitiert, so können sie vom Auktionator 
in vertretbarem Rahmen unterschritten werden. Werden keine Ausrufpreise genannt, wird die Aufteilung der Lose sowie 
die Preisfestsetzung dem Versteigerer überlassen.
Dem Auftraggeber wird eine genaue Aufstellung seiner Einlieferung vom Versteigerer zugeschickt, die als akzeptiert gilt, 
wenn ihr nicht unverzüglich widersprochen wird.
Der Versteigerer ist berechtigt, die eingelieferten Gegenstände selbst oder durch Dritte auf Kosten des Auftraggebers 
durch Verbands- bzw. A.I.E.P.-Prüfer auf Echtheit und Erhaltungszustand prüfen zu lassen. Falsche oder verfälschte Mar-
ken können vom zuständigen Prüfer mit dem Stempel "Falsch" rückseitig gekennzeichnet werden.
Zieht der Auftraggeber den Auftrag vor dem Druck des Kataloges schriftlich ganz oder teilweise zurück, so hat er die ver-
einbarte Provision ohne Nachweis eines weiteren Schadens an die AIX-PHILA Briefmarken GmbH zu zahlen. Nach dem 
Druck ist eine Rücknahme nur möglich, wenn noch kein Gebot vorliegt. In diesem Fall werden 30 % vom Ausrufwert fällig.
Die Abrechnung und die Rückgabe der unverkauften Lose erfolgt bis 6 Wochen nach Abschluss der Versteigerung, vorbe-
haltlich etwaiger negativer Prüfergebnisse. Bis zu diesem Zeitpunkt ist der Auftraggeber gebunden. Er ist damit einverstan-
den, dass unversteigerte Lose bis 14 Tage nach der Auktion zu den Versteigerungsbedingungen verkauft werden können.
Bei Händlereinlieferungen verpflichtet sich der Einlieferer, den Umsatz zu versteuern (Differenz- oder Regelbesteuerung).
Änderungen oder Ergänzungen obiger Vereinbarungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Mündliche Abreden sind 
ungültig. Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist Aachen.
Für die Versteigerung gelten unsere Versteigerungsbedingungen.
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kommen in den 10 Tagen nach der Auktion in
unseren Geschäftsräumen auf der Grundlage der

Versteigerungsbedingungen zum Verkauf und können

ab Montag telefonisch oder per Fax
und von Dienstag an persönlich erworben werden.

Geschäftszeiten:

A
C
H
T
U
N
G

Montag 10.00 - 13.00 15.00 - 18.00
Dienstag 10.00 - 13.00 15.00 - 18.00
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 10.00 - 13.00 15.00 - 18.00
Freitag 10.00 - 13.00 15.00 - 18.00
Samstag 10.00 - 13.00 geschlossen

Rücklose
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 Wir bedanken uns für Ihr Interesse,   
 Ihren Besuch bzw. Ihre schriftlichen   
 Gebote und würden uns sehr freuen,   
 Sie bei unserer

 am 15. und 16. Mai 2015

 wieder begrüßen zu dürfen.

Frühjahrsauktion 2015
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Terms of Auction
also valid if not recognised in writing:

1. The auction is held voluntarily, on behalf of and for the account of third 
parties against immediate payment in €.

2. The (non-binding) bidding stages are:

 up to      50,- �€   1,- �€

 up to     100,- �€   2,- �€

 up to     200,- �€   5,- �€

 up to    500,- �€  10,- �€

 up to  1.000,- �€  20,- �€

 up to  2.000,- �€  50,- �€

 up to  5.000,- �€ 100,- �€

 up to 10.000,- �€ 200,- �€

 over 10.000,- �€ 500,- �€

The auctioneer‘s commission is 20% of the hammer price. A lotting charge of 
€ 1.50 per lot is added and, in cases involving shipment, the costs incurred for 
postage and insurance. All surcharges are subject to VAT (19%). There are no 
VAT charges in the case of shipment to third countries (outside the EU) and 
to EU member states when the VAT identifi cation number has been stated in 
advance.

3. As agents of the seller, the auctioneer may refuse to knock down a lot or 
do so with reservation. He may furthermore withdraw, rearrange or divide lots. 

4. Lots are knocked down after the highest bid has been called out three 
times. In the case of misunderstandings, the auctioneer may re-offer the lot; 
written bids of equal value are determined by the chronological order in which 
they are received. A bidder is obliged to take up a lot knocked down to him, 
the lot only becoming his property on payment of the purchase price, the risk 
however passing to him when the lot is knocked down. Similarly, delivery of 
the lot takes place at the risk of and for the account of the buyer. 

5. Payment and commission are due immediately in the case of room bidders, 
on receipt of the invoice in the case of written bids. The bidder is liable for the 
payment of bills, even if bidding for third parties. Sums which are not received 
by the auctioneer 10 days after the invoice has been delivered are subject to 
a delayed payment charge of 2% as well as default interest of 1% per month 
or part month. After the period for payment has expired the auctioneer may, 
without notifi cation, sell the lot by private treaty, whereby any defi ciency in the 
sale proceeds together with the further costs incurred are at the expense of 
the original buyer without his having any simultaneous right to any additional 
sale proceeds. 

6. Descriptions of lots are carried out with the greatest of care and to the 
best of the auctioneer’s knowledge and belief; they are, however, non-binding. 
Complaints of any kind must be received by the auctioneer within 8 days of 
handing over or delivery of the lots. All stamps must be in their original condi-
tion and must not show any changes (detachment, treatment with chemicals 
etc.), the only exception being the mark of an association examiner. The auc-
tioneer may demand that a certifi cate from a recognised examiner accompany 
each complaint. If the buyer wishes an expert opinion from an examiner and 
hence an extension of the complaints period, he must inform the auctioneer of 
this immediately. Costs incurred hereby are settled at the seller’s expense. After 
the proceeds have been paid out, further complaints can only be raised with 
the seller, whereby the naming of both parties is guaranteed. 

7. Quoted catalogue estimates are always approximate and are not binding 
for the auctioneer. Collections, lots and items are bought as seen and cannot 
be the subject of complaints. In the case of justifi ed complaints, the purchase 
price will be refunded; any further demands are ruled out. 

8. Written bids are always treated as maximums, i.e. are not considered on 
the basis of the highest possible bid, but according to the above-mentioned 
bidding stages. These terms of auction are recognised in their entirety when a 
written bid is placed, even when no form for this purpose is used. 

9. The auctioneer reserves the right to exclude persons from the auction wit-
hout stating a particular reason. This applies above all to those who disturb the 
auction proceedings, partake in dealing or exchanging. 

10. Claims of any kind against the auctioneer or the seller expire after 6 
months, beginning with the fi rst day of the month following the auction. 

11. These terms of auction are also valid for post-auction sales. The “Fernab-
nahmegesetz” (distance purchase law) does not apply here.

12. The court of jurisdiction is Aachen.

 

This translation of the “Versteigerungsbedingungen” is provided for informa-
tion only; the German version is to be taken as authoritative. In case of doubt, 
the German version shall prevail.

Versteigerungsbedingungen
welche auch ohne besondere schriftliche Anerkennung gelten:

1. Die Versteigerung erfolgt freiwillig, auf fremden Namen und fremde Rech-
nung gegen sofortige Bezahlung in €.

2. Die (unverbindlichen) Steigerungssätze lauten:

 bis      50,- �€   1,- �€

 bis     100,- �€   2,- �€

 bis     200,- �€   5,- �€

 bis    500,- �€  10,- �€

 bis  1.000,- �€  20,- �€

 bis  2.000,- �€  50,- �€

 bis  5.000,- �€ 100,- �€

 bis 10.000,- �€ 200,- �€

 über 10.000,- �€ 500,- �€

Die Provision für den Versteigerer beträgt 20 % des Zuschlagspreises. Dazu 
kommen eine Losgebühr von € 1,50 je Los und bei Versand die anfallenden 
Kosten für Porto und Versicherung. Alle Aufgelder unterliegen der gesetz-
lichen Mehrwertsteuer von 19 %. Bei Versand in Drittländer (außerhalb der 
EU) bzw. in EU-Mitgliedsländer bei vorheriger Angabe der USt.-ID-Nr. entfällt 
die Umsatzsteuer.

3. Der Versteigerer kann die Erteilung des Zuschlages verweigern bzw. unter 
Vorbehalt vornehmen. Außerdem kann er Lose zurückziehen, umgruppieren 
oder aufteilen.

4. Der Zuschlag wird nach dreimaligem Aufruf des Höchstgebotes erteilt. Bei 
Missverständnissen kann der Versteigerer das Los erneut aufrufen, bei gleich 
hohen schriftlichen Geboten entscheidet der chronologische Eingang. Der 
Zuschlag verpfl ichtet den Käufer zur Abnahme, wobei das Eigentum an den 
gekauften Losen erst nach der Zahlung des Kaufpreises, die Gefahr jedoch 
bei Zuschlag auf ihn übergeht. Ebenso erfolgt die Zustellung auf Gefahr und 
Rechnung des Käufers.

5. Zahlung und Provision sind bei Saalkäufern sofort, bei schriftlichen Ge-
boten mit Zustellung der Auktionsrechnung fällig. Der Bieter haftet für den 
Rechnungseingang, auch wenn er für Dritte bietet. Beträge, die 10 Tage nach 
Zustellung der Rechnung noch nicht beim Auktionator eingegangen sind, un-
terliegen einem Säumniszuschlag von 2 %, sowie Verzugszinsen von 1 % je 
angefangenem Monat. Nach Ablauf der Zahlungsfrist kann der Auktionator 
ohne Benachrichtigung das Los freihändig verkaufen, wobei ein Mindererlös 
ohne gleichzeitigen Anspruch auf einen Mehrpreis zusammen mit den übrigen 
anfallenden Kosten zu Lasten des ursprünglichen Käufers geht.

6. Die Beschreibung aller Lose ist mit größter Sorgfalt nach bestem Wissen und 
Gewissen vorgenommen, jedoch ohne Verbindlichkeit. Reklamationen jegli-
cher Art müssen spätestens 8 Tage nach Erhalt bzw. Zustellung beim Auktio-
nator eingegangen sein. Alle Marken müssen im ursprünglichen Zustand sein 
und dürfen keinerlei Veränderungen (Ablösen, Behandlung mit Chemikalien 
usw.) aufweisen. Eine Ausnahme bildet lediglich das Signum eines Verbands-
prüfers. Der Versteigerer kann verlangen, dass für jede Reklamation ein Attest 
eines anerkannten Prüfers beigebracht wird. Wird vom Käufer die Begutach-
tung durch einen Prüfer und so eine Verlängerung der Reklamationsfrist ge-
wünscht, so hat er dies dem Versteigerer sofort anzuzeigen. Hierfür anfallende 
Kosten werden bei negativem Befund auf Rechnung des Einlieferers erledigt. 
Nach Auszahlung des Erlöses können weitere Reklamationen nur noch gegen 
den Einlieferer geltend gemacht werden, wobei die Namhaftmachung beider 
Seiten gewährleistet ist.

7. Angegebene Katalogberechnungen gelten stets als circa ohne jede Verbind-
lichkeit für den Auktionator. Sammlungen, Lots und Posten werden verkauft 
wie besehen und können nicht Gegenstand von Reklamationen sein. Bei be-
rechtigten Reklamationen wird der Kaufpreis zurückgezahlt; weitere Ansprü-
che sind ausgeschlossen.

8. Schriftliche Aufträge werden stets interessewahrend, d.h. nicht aufgrund 
eines Höchstgebotes, sondern nach o.g. Steigerungssätzen ausgeführt. Durch 
Abgabe des Gebotes, auch dann, wenn kein dafür vorgesehenes Formular 
verwendet wird, werden diese Versteigerungsbedingungen in vollem Umfang 
anerkannt.

9. Der Versteigerer behält sich vor, ohne besondere Angabe von Gründen Per-
sonen von der Auktion auszuschließen. Das gilt vor allem für solche, die wäh-
rend der Versteigerung stören, Handel treiben oder tauschen.

10. Ansprüche jeder Art gegenüber dem Auktionator oder dem Einlieferer 
erlöschen nach 6 Monaten beginnend mit dem ersten Tag des der Auktion 
folgenden Monats.

11. Für den Nachverkauf gelten die Versteigerungsbedingungen, das Fernab-
nahmegesetz fi ndet hierbei keine Anwendung.

12. Gerichtsstand ist Aachen.



101. SAAR-SPEZIAL- 
Briefmarken-Versteigerung

am Samstag, dem 15. November 2014
in unseren Geschäftsräumen

D-66111 Saarbrücken, St. Johanner Straße 45

Hans-Jürgen Steffen GmbH 
Briefmarkenhaus SAARPHILA

Besichtigung aller Lose vom 10. bis 14.11.2014
nach Terminvereinbarung in unseren Geschäftsräumen
D-66111 Saarbrücken
St. Johanner Straße 45 • neben der Westspange 
Parkhaus Kongresshalle • Saarbahn-Halt: Trierer Straße
Tel. (0681) 4 76 62 • Fax (0681) 4 53 13
www.saarphila.com • info@saarphila.com
Bitte reservieren Sie Ihren Besichtigungsplatz telefonisch!

Öffentliche Versteigerung am Samstag, dem 15.11.2014
ab 10.00 Uhr in unseren Geschäftsräumen

D-66111 Saarbrücken
St. Johanner Straße 45 • neben der Westspange 

Parkhaus Kongresshalle • Saarbahn-Halt: Trierer Straße
Tel. (0681) 4 76 62 • Fax (0681) 4 53 13

www.saarphila.com • info@saarphila.com
Bitte reservieren Sie Ihren Besichtigungsplatz telefonisch!

Dieser gedruckte Katalog enthält die Lose, die öffentlich versteigert werden!
Das Gesamt-Angebot präsentieren wir nur im Internet unter

www.saarphila.com oder www.philasearch.de
d.h. die beliebte Spezialisierung (dieses Mal beim Teilgebiet Saarland mit Dienstmarken,  

Saar-Flugpost + OPD Saarbrücken) in kleine und kleinste Lose ab 2,00 € Ausruf 
findet nur im Internet statt und muss zwingend auch dort beboten werden.

Los-Nr.: 792 Ausruf: 1.850,00 €

80 Pf Sarre auf Germania mit Aufdruck-Type III als postfrischer Oberrand-12er-Block
mit der Abart Balken rechts unten ausgebrochen auf Feld 27, BPP Farbfotoattest BRAUN: echt + einwandfrei.

9 x Michel-Nummer 16 III mit 3 x 16 III W OR + 1 x Abart 16 III W, Michel-Wert: 10.400,00 €.

Besichtigung aller Lose auf der 

32. Briefmarken-Börse  

in Sindelfingen  

vom 23.-25.10.2014 

Stand 62. 

Sie kommen doch vorbei? 

Dort auch Saar-Fehllisten- 

bearbeitung!

Wir zeigen das komplette 

 Versteigerungsangebot:

–  die Lose aus dem gedruck-

ten Katalog, die öffentlich 

 versteigert werden;
–  die Lose, die nur über das In-

ternet angeboten werden und 

dort beboten werden können.



AIX-Phila Briefmarken GmbH
Lothringerstraße 13  ·  52062 Aachen

Tel.: 02 41- 33 99 5 ·  Fax: 02 41- 33 99 7 
www.aixphila.de ·  info@aixphila.de 

28. und 29. November 201428. und 29. November 2014
B R I E F M A R K E N  G m b H

AUKTIONSHAUS


